
 

LANDKREIS CLOPPENBURG 
Vorlagen-Nr.: V-SCHUL/24/245 

Der Landrat 

Amt für Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften 
 

Cloppenburg, den 15.07.2024 
 

Beratungsfolge Termin Beratung 

Schulausschuss 08.08.2024 öffentlich 

Kreisausschuss 27.08.2024 nicht öffentlich 

 

Behandlung:  ö f fent l ich  
 
 

Tagesordnungspunkt 

Antrag der Gemeinde Essen auf Gewährung eines Zuschusses aus der 
Kreisschulbaukasse für die Anlegung von Lehrerparkplätzen für die Grundschule Essen 
(Az.: 574) 
 
 
Sachverhalt: 
Die Schulträger erhalten aus der Kreisschulbaukasse Zuschüsse für schulisch  
notwendige Baumaßnahmen inklusive der erforderlichen Ersteinrichtung sowie für die 
Erstellung der Außenanlagen. 
 
Die Zuschüsse betragen im Primarbereich ein Drittel und in den Sekundarbereichen I und II die 
Hälfte der als schulisch notwendig anerkannten Maßnahmekosten. 
 
Die Gemeinde Essen beantragt mit Schreiben vom 29.11.2023 (Anlage 1) einen anteiligen 
Zuschuss aus der Kreisschulbaukasse für die Anlegung von Lehrerparkplätzen für die 
Grundschule Essen.  
 
Laut Antrag der Gemeinde Essen ist im Zuge des Umbaus der Ladestraße direkt neben dem 
Schulgelände die Anlegung von Lehrerparkplätzen vorgesehen. Die im direkten Umfeld der 
Grundschule vorhandenen Parkplätze seien nicht ausreichend, da diese insbesondere durch 
die Eltern, die Kinder zur Schule bringen („Kiss&Go-Zone“), genutzt werden. Für Lehrer sind 
daher weitere Parkplätze an der Ladestraße vorgesehen. 
 
Die Gesamtkosten für die Anlegung von Lehrerparkplätzen für die Grundschule Essen belaufen 
sich laut der Kostenschätzung der Gemeinde Essen voraussichtlich auf 68.611,14 EUR.  
 
Der vorzeitige Maßnahmebeginn für die Anlegung von Lehrerparkplätzen für die Grundschule 
Essen wurde genehmigt. 
 
Die eingereichten Planungsunterlagen nebst Kostenschätzung wurden von der Kreisverwaltung 
geprüft. 
 
Gemäß Ziffer IV. Nr. 4e) der Richtlinie zur Förderung des Schulbaus durch die 
Kreisschulbaukasse des Landkreises Cloppenburg vom 01.01.2023 werden die 
zuwendungsfähigen Kosten bei beantragten Maßnahmen ohne Bauwerkskonstruktion bzw. 
technischen Anlagen (Kostengruppen 300 und 400) anhand des günstigsten Angebotes 
ermittelt.  
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Insgesamt belaufen sich die zuwendungsfähigen Kosten bei dieser Maßnahme 
entsprechend dem günstigsten Angebot auf 81.221,05 EUR.  
 
Somit ergibt sich ein Zuschuss an die Gemeinde Essen in Höhe von bis zu 27.073,68 EUR (1/3 
der zuwendungsfähigen Kosten). 
 
Die Differenz der zuwendungsfähigen Kosten zu der ursprünglichen Kostenschätzung der 
Gemeinde Essen ergibt sich daraus, dass erst zu einem späteren Zeitpunkt nach Einreichung 
der Kostenschätzung entsprechende Angebote eingeholt worden sind und sich die Kosten 
aufgrund der daraufhin abgegebenen Angebote entsprechend erhöht haben.  
 
Das Ergebnis über die zuwendungsfähigen Kosten wurde mit der Gemeinde Essen 
einvernehmlich abgestimmt. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Dem Kreisausschuss wird die folgende Beschlussfassung empfohlen: 
 
Der Gemeinde Essen wird für die Anlegung von Lehrerparkplätzen für die Grundschule 
Essen ein Zuschuss aus der Kreisschulbaukasse in Höhe von bis zu 27.073,68 EUR 
gewährt.  
 
 
Finanzierung: 
Im Haushalt der Kreisschulbaukasse 2024 sind Mittel für Schulbaumaßnahmen veranschlagt.  
 
PSP-Element (Produkt): 2440000000/781200 
Sachkonto: 204040 
 
 
 
 
Anlagenverzeichnis: 
Antrag vom 29.11.2023 (Anlage 1) 
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